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§1 Zweck der Ehrenordnung 

(1) Diese Ehrenordnung regelt die Voraussetzungen, Formen und Verfahren für Ehrungen von Mitgliedern des 
Pfälzerwald-Vereins e.V. Schmalenberg e.V.


(2) Ehrungen dienen der Anerkennung langjähriger Mitgliedschaft und besonderer Verdienste um den Verein.


§2 Arten der Ehrungen 

Der Verein verleiht folgende Ehrungsformen:


(A) Ehrungen für langjährige Mitgliedschaf 

(B)Ehrungen für besondere Verdienste 

(1) Unabhängig von der Mitgliedsdauer kann geehrt werden für:

- außergewöhnliches Engagement über mehrere Jahre

- besondere Leistungen für den Verein 

- langjährige Tätigkeit als Vorstandsmitglied oder Fachwart


(2) Formen möglicher Ehrungen:

- Dankesurkunde

- besondere Vereinsnadel / Ehrennadel

- Geschenke

- Öffentliche Würdigung auf Veranstaltungen oder im Amtsblatt


§3 Ehrenmitgliedschaft 

(1) Verdiente Mitglieder können laut Satzung durch die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden.


Dauer der Mitgliedschaft Ehrung

10 Jahre Dankesurkunde

25 Jahre Vereinsnadel in Bronze + Urkunde

40 Jahre Vereinsnadel in Silber + Urkunde

50 Jahre Vereinsnadel in Gold + Urkunde

60 Jahre Ehrenurkunde + persönliches Geschenk

70+ Jahre Ehrung nach individuellem Beschluss



(2) Voraussetzungen können sein:

- mindestens 20 Jahre aktive Vereinsarbeit oder

- außergewöhnliche Leistung für den PWV Schmalenberg.


(3) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei und erhalten eine Ehrenurkunde.

(4) Die Ehrung ist persönlich und erlischt mit dem Tod.


§4 Verfahren 

(1) Vorschläge für Ehrungen können einreichen:

- der Vorstand

- Mitglieder des erweiterten Vorstands

- jedes Vereinsmitglied (in Textform)


(2) Über Ehrungen entscheidet:

- bei langjähriger Mitgliedschaft: der erweiterte Vorstand

- bei besonderen Verdiensten: der erweiterte Vorstand

- bei Ernennung zum Ehrenmitglied: die Mitgliederversammlung gemäß Satzung


(3) Ehrungen sollen grundsätzlich in einem würdigen Rahmen erfolgen


§5 Nachweise & Daten 

(1) Grundlage für Jubiläen ist das in der Mitgliederliste dokumentierte Eintrittsdatum.

(2) Fehler oder Unklarheiten sind durch den Vorstand zu prüfen und geeignete Nachweise einzuholen.


§6 Ablehnung von Ehrungen 

(1) Mitglieder können Ehrungen ablehnen.

(2) Eine Ablehnung ist dem Vorstand formlos mitzuteilen und wird respektiert.


§7 Inkrafttreten 

Diese Ehrenordnung tritt am [Datum einsetzen] in Kraft.



